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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im August 2017 gab der Bundesrat bekannt, dass er von seiner subsidiären Kompetenz
Gebrauch machen und die Einzelleistungstarifstruktur Tarmed anpassen werde. Dies
war nach 2014 zum zweiten Mal nötig geworden, weil sich Leistungserbringer und
Versicherer nicht auf einen gemeinsamen Tarif hatten einigen können und somit für das
Jahr 2018 keine Tarifstruktur mehr vorgelegen hätte. Die Änderungen der Verordnung
zum Tarmed sahen vor, die „Vergütungen der verschiedenen Leistungen in
angemessene Relation zu stellen“. Dazu sollten einerseits die Leistungsvergütungen
bestimmter Tarifpositionen geändert werden. Zum Beispiel soll für alle Leistungen ein
einheitlicher Dignitätsfaktor bestimmt werden. Die Weiterbildungsdauer der Fachärzte
soll folglich nicht mehr in die Tarife einfliessen, so dass alle ärztlichen Leistungen
einheitlich abgerechnet werden. Andererseits werden die Abrechnungsregeln einzelner
Tarifpositionen geändert, was unter anderem zu mehr Abrechnungstransparenz und
reduzierten Beträgen bei der Verrechnung von Leistungen in Abwesenheit der
Patientinnen und Patienten führen soll. Zudem werden die Tarife derjenigen Leistungen
gesenkt, deren Dauer durch technische oder medizinische Fortschritte reduziert
worden ist. Einzelne dieser Massnahmen hatte der Bundesrat entsprechend den
Rückmeldungen aus der Vernehmlassung angepasst, so dass er nun mit jährlichen
Einsparungen von CHF 470 Mio. (anstelle der ursprünglich erwarteten CHF 700 Mio.)
rechnete. Diese Korrekturen betrafen vor allem die vulnerabelsten Patienten, also
Kinder, Betagte und psychisch Kranke, deren Grundkonsultation unter anderem
weiterhin länger dauern darf als bei den übrigen Patienten. 

Die betroffenen Akteure reagierten unterschiedlich auf die Revision. Der
Kassenverband Curafutura lobte die Revision und erwartete deutliche Einsparungen bei
den Prämien; Santésuisse hingegen bezweifelte, dass die durch die Revision möglichen
finanziellen Reduktionen tatsächlich die von Bundesrat Berset angegebene Höhe
erreichen würden. Negative Reaktionen kamen vor allem von den Leistungserbringern:
Der Ärzteverband FMH sorgte sich aufgrund der Revision wie bereits in der
Vernehmlassung vor möglichen Verschiebungen vom ambulanten in den stationären
Bereich. Für die Ärzte bedeute dies zudem eine Reduktion ihrer Vergütungen um
durchschnittlich 10 Prozent, vereinzelt könne es gar zu Reduktionen bis 30 Prozent
kommen. Dies veranlasste die Presse zu Spekulationen, ob die Revision den Anreiz der
Ärzteschaft gesteigert habe, ihre eigene Tarifrevision Tarco voranzutreiben. Deren
Erarbeitung hatte sich zuvor als schwierig erwiesen, weil höhere Ansätze bei den einen
Ärzten aufgrund der nötigen Kostenneutralität zu finanziellen Einbussen für andere
Ärzte führen würden. Der Spitalverband H+ betonte schliesslich, dass die Anpassung
des Tarmed die Situation der Spitäler weiter verschlechtern werde. Aufgrund dieser
unterschiedlichen Rückmeldungen waren sich die Medien nicht einig, ob die Revision
eine gute oder schlechte Nachricht für die Patienten sei. Zwar setze der Bundesrat
damit ein Zeichen gegen die ständig wachsenden Prämien, jedoch seien Einsparungen
von einer halben Milliarde pro Jahr bei jährlichen Gesundheitskosten von etwa CHF 70
Mrd. eher ein Tropfen auf den heissen Stein. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.10.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im April 2018 urteilte das Bundesgericht in der Frage, ob der Bundesrat 2014 dazu
berechtigt gewesen war, den Tarmed nach politischen Gesichtspunkten zu ändern.
Der Bundesrat hatte bei der ersten Tarmed-Änderung entschieden, den Haus- und
Kinderärzten mehr und den Spezialärzten im Tarmed weniger Geld für ihre Leistungen
zuzusprechen. Dies erachtete die Privatklinik St. Anna in Luzern als widerrechtlich und
verrechnete ihre Kosten weiterhin nach den alten, höheren Tarmed-Tarifen. Das
eingesetzte Schiedsgericht, das nötig geworden war, weil eine Krankenversicherung
diese höheren Tarife nicht akzeptiert hatte, gab der Klinik recht, woraufhin die
Versicherung den Fall vors Bundesgericht weiterzog. Da in der Zwischenzeit auf Anraten
des Spitalverbands H+ verschiedene Spitäler ihre Rechnungen unter Vorbehalt
ausgestellt hatten, erwarteten sowohl Krankenversicherungen als auch Spitäler den
Entscheid mit grossem Interesse. 
Das Bundesgericht befand im April 2018, dass das KVG keine klaren Vorgaben dazu
mache, welche Anpassungen der Bundesrat machen dürfe und wie er dabei vorgehen

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 01.04.2018
ANJA HEIDELBERGER
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müsse. Folglich komme ihm diesbezüglich ein grosser Ermessensspielraum zu; er könne
daher auch lineare Kürzungen sowie politisch motivierte Kürzungen wie die Förderung
der Hausarztmedizin vornehmen. Die Krankenkassen zeigten sich erleichtert über das
Urteil, das gemäss Santésuisse nun für Rechtssicherheit sorge. Der Berufsverband der
Ärztinnen und Ärzte FMH zeigte sich erstaunt über den Entscheid und insbesondere
darüber, dass es dem Bundesrat möglich sein soll, politische Aspekte zu
berücksichtigen, während sich die Tarifpartner beim Tarmed strikt an den Wortlaut des
KVG halten müssten. Die Medien urteilten, dass dieser Entscheid den Einfluss des
Bundesrates stärke; Gewinner seien die Prämienzahlenden, lobte Santésuisse den
Entscheid. 2

An der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen zwischen September und Dezember 2018 beteiligten sich 150
Einheiten und Organisationen, darunter alle Kantone, die sieben grossen nationalen
Parteien, der Städte- und der Gemeindeverband, Dachverbände der Wirtschaft,
Konsumenten-, Patienten-, Leistungserbringenden- sowie Versichererverbände.
Entsprechend breit war trotz Lobes für die Bemühungen des Bundesrates zur
Kostensenkung auch die Kritik an dem neuen Projekt. Insbesondere wurde vor
Wechselwirkungen mit anderen Revisionen, vor Finanzierungs- oder
Versorgungsproblemen sowie vor einer verstärkten Bürokratisierung oder staatlichen
Steuerung gewarnt, wie das BAG in seinem Ergebnisbericht erklärte. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Zu Beginn der Corona-Pandemie berichteten die Medien über warnende Stimmen,
wonach die Krankenkassenprämien 2021 durch die hohen Kosten im Jahr 2020 stark
ansteigen könnten; Politikerinnen und Politiker aus dem linken sowie dem bürgerlichen
Lager warnten im Blick vor einem regelrechten «Prämienschock». Gleichzeitig
wiegelten die Medien selber jedoch grösstenteils ab: Da die Prämien nicht auf den
Kosten des Vorjahrs, sondern aufgrund einer Schätzung der Ausgaben des jeweiligen
Jahres berechnet würden, sei für das Jahr 2021 kein starker Prämienanstieg zu
erwarten. Selbst wenn die Krankenversicherungen im Jahr 2020 mehr ausgeben
müssten, als sie durch die Prämien eingenommen hätten, würden sich die Prämien des
Folgejahres nicht direkt erhöhen: Für solche ausserordentlichen Grossereignisse
hätten die Krankenversicherungen Reserven gebildet, die Anfang 2019 bei CHF 9.5 Mrd.
lagen und damit doppelt so hoch waren, wie gesetzlich verlangt. Da die
Reservesituation nicht für alle Krankenversicherungen gleich gut sei, gebe es zudem
noch den Sicherungsfonds, der in solchen Fällen aushelfe, war den Medien weiter zu
entnehmen. Schliesslich sei es noch nicht einmal sicher, dass die Kosten der
Krankenversicherungen im Jahr 2020 höher ausfallen würden als erwartet. Zwar seien
Therapien auf der Intensivstation – wie sie zur Behandlung von schweren Fällen von
Covid-19 häufig sind – teuer, diese würden aber zu mehr als der Hälfte von den
Kantonen übernommen. Die grossen Kosten der Pandemie im Gesundheitsbereich
fielen denn auch nicht bei den Krankenkassen, sondern bei den Kantonen an, war man
sich einig. Diese müssten die Massnahmen der Spitäler zur Pandemie bezahlen,
während das bundesrätliche Verbot von nicht dringenden Behandlungen gleichzeitig
ein Loch in die Kassen der Spitäler reisse. Dies habe zu der paradoxen Situation geführt,
dass die Spitäler im Frühjahr 2020 einerseits unter Personalmangel litten, weil
insbesondere im Pflegebereich zu wenig Fachkräfte vorhanden seien und viele davon
zum Beispiel wegen eigener Infektion mit dem Corona-Virus ausfielen, und andererseits
Kurzarbeit anmelden mussten, zumal Behandlungen in vielen Bereichen stark
eingeschränkt waren und die Mitarbeitenden entsprechend nicht ausgelastet werden
konnten. Letzteres habe denn auch zu teilweise sehr hohen Umsatzeinbussen für die
Spitäler geführt. 
Dennoch konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Corona-Pandemie nicht
doch noch auf die Krankenkassenprämien auswirken würde, insbesondere durch die
Verlagerung von Eingriffen auf die Folgejahre. Entsprechend forderten die SP-Fraktion
(Mo. 20.3202) sowie Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH; Mo. 20.3313), dass die
Krankenkassenprämien in den Jahren 2021 bis 2023 nicht erhöht werden dürfen.
Stattdessen sollen die Kosten wenn nötig vollständig durch Bund und Kantone (SP-
Fraktion) oder durch die Reserven und bei kleinen Kassen durch den Bund (Prelicz-
Huber) finanziert werden. Ein allgemeines Verbot für einen Anstieg der
Krankenkassenprämien-Gesamtsumme während der nächsten zehn Jahre forderte
Lukas Reimann (svp, SG; Mo. 20.3434). Falls die Kosten der Leistungserbringenden das
Total der Prämien übersteigen sollten, sollen diese angewiesen werden, ihre Ausgaben
entsprechend zu reduzieren. Gar eine Reduktion der Prämien für

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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einkommensschwache Personen um 50 Prozent während zwei Jahren forderte Valérie
Piller Carrard (sp, FR; Mo. 20.3574). Bund und Kantone sollen via Prämienverbilligungen
für die entsprechenden Kosten aufkommen, schlug sie vor. Auch eine Standesinitiative
des Kantons Genf (Kt.Iv. 20.337) verlangte einen dreimonatigen Verzicht auf die
Erhebung der Prämien sowie eine zweijährige Beibehaltung der Prämienhöhe.
Finanziert werden solle dies durch eine 50-prozentige Reduktion der Reserven der
Krankenversicherungen. Auf diese Reserven hatten aber auch andere ein Auge
geworfen: So forderten gemäss Presse verschiedene Kantons- oder Spitalvertretende,
dass sich die Krankenversicherungen mit ihren Reserven am finanziellen Schaden der
Spitäler durch die Pandemie beteiligen. Die Reserven seien für die Deckung
epidemiebedingter Kosten geschaffen worden, entsprechend sollten sie jetzt auch
dafür eingesetzt werden, wurde argumentiert. Dagegen wehrten sich vor allem die
Krankenkassen: Die Reserven gehörten den Versicherten, zudem schreibe das KVG
unmissverständlich vor, dass sie ausschliesslich für Kosten für Diagnose und Heilung
von Krankheiten ausgegeben werden dürften. 

Im September 2020 hatte das Warten schliesslich ein Ende, das EDI gab in einer
Medienmitteilung die Prämien für das Jahr 2021 bekannt. Die mittlere Prämie stieg für
das Jahr 2021 um 0.5 Prozent, was im mittelfristigen Vergleich einen eher geringen
Anstieg bedeutete – seit 2010 liegt der durchschnittliche Anstieg bei 3.1 Prozent.
Bereits in den letzten zwei Jahren war der Anstieg jedoch deutlich
unterdurchschnittlich gewesen. Auch die kantonalen Unterschiede waren deutlich
geringer als in anderen Jahren, die kantonalen Prämienanstiege schwankten zwischen
-1.6 und 2.1 Prozent. Die Reserven der Krankenkassen stiegen bis Ende 2020 auf mehr
als CHF 11 Mrd. an. 4

Im Mai 2020 legte der Bundesrat dem Parlament die Änderung des KVG bezüglich der
Vergütung des Pflegematerials vor. Ziel der Vorlage war es, in Übereinstimmung mit
einer Motion der SGK-NR (Mo. 18.3710) eine einheitliche Vergütung für Pflegematerial,
das von der betroffenen Person selbst oder von Laien angewendet wird, und von
Pflegematerial, das von Pflegefachpersonen angewendet wird, einzuführen. 2017 hatte
das Bundesverwaltungsgericht die Position des Bundesrates bestätigt, wonach gemäss
dem bestehenden Gesetz die von Pflegefachpersonen verwendeten Materialien
Bestandteil der Pflegeleistung seien und nicht separat verrechnet werden dürften. Die
von den Versicherten selbst angewendeten Materialien seien hingegen separat von der
OKP zu übernehmen. 
Neu sollen die Materialien in drei Kategorien gegliedert werden: Die Kategorie A enthält
einfache Verbrauchsmaterialien mit direktem Bezug zu den Pflegeleistungen (z.B.
Handschuhe) sowie Material und Gegenstände zum Mehrfachgebrauch für verschiedene
Patientinnen und Patienten  (z.B. Blutdruckmessgeräte), diese sollen auch zukünftig
gemäss den Regeln der Pflegefinanzierung von OKP, Versicherten und Kantonen bezahlt
werden. Zur Kategorie B gehören Mittel und Gegenstände für die Untersuchung oder
Behandlung einer Krankheit gemäss MiGeL (z.B. Verbandmaterial), diese werden neu
unabhängig von der anwendenden Person durch die OKP finanziert. Auch die
Materialien der Kategorie C, Mittel und Gegenstände, die nicht von der versicherten
Person selbst oder durch eine nichtberuflich mitwirkende Person verwendet werden
können (z.B. Heimventilation), werden von der OKP übernommen. 
Die Vorlage soll eine Entlastung für Gemeinden und Kantone in der Höhe von jährlich
CHF 65 Mio. mit sich bringen und stattdessen die Gesamtkosten der OKP um 0.2
Prozent erhöhen. Da die Höhe des Bundesbeitrags an die Prämienverbilligung 7.5
Prozent der OKP-Bruttokosten beträgt, steigt auch der entsprechende Bundesbeitrag
um CHF 4.9 Mio. 

Zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 fand die Vernehmlassung zur Vergütung
des Pflegematerials statt. Dabei gingen 126 Stellungnahmen ein. Die Kantone und mit
ihnen die GDK sowie die Leistungserbringenden sprachen sich für die Änderung aus.
Auch die CVP, EVP, FDP, GLP und SP zeigten sich mehrheitlich zufrieden, äusserten
jedoch teilweise Vorbehalte, insbesondere bezüglich der Kostenverlagerung zur OKP.
Die SVP lehnte die Vorlage ab, da sie dadurch eine Mengenausweitung ohne qualitative
Verbesserung der Pflegeleistungen befürchtete. Auch die Versichererverbände lehnten
die Vorlage ab, da sie die höheren Kosten fürchteten. 

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Vorlage. Hatte sich die SVP
im Rahmen der Vernehmlassung als einzige Partei noch gegen die KVG-Änderung
ausgesprochen, stimmte auch sie der Gesetzesänderung nun zu: Einstimmig mit 189 zu
0 Stimmen nahm der Nationalrat die Vorlage an. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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im Juni 2021 gab der Bundesrat das Ergebnis seiner Prüfung der neuen Tarifstruktur
TARDOC bekannt: Diese sei in ihrer aktuellen Form nicht genehmigungsfähig, weil sie
«gewichtige materielle Mängel aufweist und eine kostenneutrale Einführung nicht
sichergestellt ist». Unerfüllt blieben die Anforderungen im Bereich der
Kostenneutralität sowie insbesondere bezüglich Wirtschaftlichkeit und Billigkeit der
Tarifstruktur, wie der Bundesrat erklärte. Überdies zeigte er sich aber auch mit der
Vereinfachung der Tarifstruktur, ihrer Anpassung an aktuelle Gegebenheiten und ihrer
Transparenz nicht zufrieden, insbesondere nachdem er diese Punkte in seinem
Prüfbericht von November 2020 bereits hervorgehoben habe. Schliesslich störte sich
der Bundesrat daran, dass weder Santésuisse noch der Spitalverband (H+) den
Tarifvertrag unterzeichnet hätten. Daher forderte er die Tarifpartner zu einer
gemeinsamen Überarbeitung auf.
Die beteiligten Tarifpartner zeigten sich mit diesem Entscheid des Bundesrats nicht
einverstanden, in einer Medienmitteilung nannten sie ihn «unverständlich und nicht
nachvollziehbar». Die aktuelle Version von TARDOC erfülle die gesetzlich
vorgeschriebenen Kriterien, betonten sie. Gar von einer «Art Todesstoss für die
Tarifautonomie» sprach alt-Ständerat Joachim Eder, Präsident des Tarifbüros ats-tms.
Schliesslich sei TARMED nicht mehr zeitgemäss, wodurch die medizinischen Leistungen
unsachgemäss vergütet würden. Man werde prüfen, «inwieweit die Forderungen nach
Anpassungen des TARDOC überhaupt sachgerecht und umsetzbar sind».
Ende Dezember 2021 reichten die betroffenen Tarifpartner eine von ihnen als «finale
Version des TARDOC» bezeichnete Überarbeitung zur Genehmigung ein. Man habe
dabei wie gefordert die Kostenneutralität verlängert, den Tarif vereinfacht und die
Transparenz erhöht, erklärten sie in einer Medienmitteilung. Sie wiesen überdies auf
die fehlenden Alternativen bezüglich einer Tarifrevision hin und hofften entsprechend
auf eine Inkraftsetzung von TARDOC per 1. Januar 2023. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Dezember 2021 genehmigte der Bundesrat die im März 2021 eingereichte neue
Tarifstruktur für den stationären Bereich der Rehabilitation (ST Reha), hiess die
aktualisierten Versionen von SwissDRG (für stationäre akutsomatische Spitalleistungen)
und TARPSY (für Leistungen der Psychiatrie) gut und verlängerte die Gültigkeit der
Tarifverträge zur Vergütung einer Krebstherapie (autologe CAR-T-Zelltherapie) bis
Ende 2022.
Gleichentags genehmigte er auch vier Tarifverträge zur Festlegung des Taxpunktwertes
für Leistungen der diagnostischen Neuropsychologie, wie sie die Tarifpartner
(Schweizerische Vereinigung der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen,
Spitalverband H+, CSS, Einkaufsgemeinschaft HSK) ausgearbeitet hatten. 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Ende 2021 legten die Tarifpartner H+ und Santésuisse dem Bundesrat ihre
Tarifstruktur für ambulante Pauschalen zur Prüfung vor. Die neue Tarifstruktur decke
im Gegensatz zu TARMED, die auf Einzelleistungstarifen beruht, «im ambulanten
Spitalbereich eine Mehrheit der Leistungen mit Pauschalen» ab. Damit wollten die
Tarifpartner dem Entscheid des Parlaments vom Juni 2021 nachkommen, das mit
Annahme des Massnahmenpakets 1a zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen den
Einsatz von Pauschalen auch im ambulanten Bereich so weit wie möglich vorschreibt.
H+ und Santésuisse hatten die Pauschalen der neuen Tarifstruktur im Rahmen ihrer
Tariforganisation «solutions tarifaires suisses sa» basierend auf reellen Kosten- und
Leistungsdaten der Leistungserbringenden entwickelt, noch nicht darin enthalten
waren jedoch die Einzelleistungstarife für nicht pauschalisierbare Leistungen. An der
Entwicklung mitgewirkt hatte auch der Verband der Chirurginnen und Chirurgen,
FMCH. Dieser beteiligte sich jedoch nicht an der Einreichung der Tarifstruktur, da diese
nicht «für alle Ärztinnen und Ärzte, die ambulant behandeln, sinnvoll, wirtschaftlich und
anwendbar» sei, wie der Verband gegenüber den Medien verlauten liess.
Mit ihrem Vorschlag standen H+ und Santésuisse bis zu einem gewissen Grad in
Konkurrenz mit dem Projekt TARDOC, das FMH und Curafutura entwickelt hatten, der
Bundesrat bisher aber noch nicht genehmigt hatte. Man könne damit «einige der von
der Genehmigungsbehörde konstatierten Mängel des TARDOC [...] beheben», betonten
die Einreichenden, während FMH vor allem die konzeptionellen Unterschiede zwischen
den zwei Modellen hervorhob und die neuen Pauschalen generell als «anschlussfähig an
den TARDOC» erachtete. Da TARDOC auf Einzelleistungstarifen statt Pauschalen
beruhte, hatte die Ärzteschaft, darunter auch FMCH und FMH bereits zuvor erklärt,
dass die neuen ambulanten Pauschalen als Ergänzung zu TARDOC verstanden werden
sollen. Nach Einreichung der neuen Struktur zeigte sich FMH mit dieser jedoch nicht
einverstanden: Die Struktur sei zu wenig ausgereift, beruhe ausschliesslich auf

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.12.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Spitaldaten und sei überdies nicht kostenneutral, wurde kritisiert. 8

Im Massnahmenpaket 1a zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen hatten Bundesrat
und Parlament entschieden, die Tarifpartner zur Schaffung eines gemeinsamen
ambulanten Tarifbüros zu verpflichten. Bereits im März 2021 hatten die Tarifpartner in
einem Letter of Intent ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit in diesem Themenbereich
festgehalten. Unter Leitung des Berner Regierungsrates Pierre Alain Schnegg (BE, svp)
erarbeiteten Arbeitsgruppen bis Juni 2022 in zehn Sitzungen die zur Schaffung der als
Aktiengesellschaft geplanten «Organisation für ambulante Arzttarife AG» (OAAT)
notwendigen Dokumente. In der Folge sollten diese Dokumente von den beteiligten
Verbänden ratifiziert werden, so dass Mitte November 2022 die Gründung erfolgen
könnte. 
Zu den zu ratifizierenden Dokumenten gehörten neben Statuten und
Aktionärsbindungsvertrag auch eine «Zusatzvereinbarung Doppelte Parität», mit der die
Verantwortlichen von TARDOC und der ambulanten Pauschalen die «Grundlagen zum
Tarif für die Verrechnung ärztlicher Leistungen» durch das jeweils andere Tarifprojekt
akzeptierten. Damit sollte der Streit zwischen FMH, Curafutura und der Medizinaltarif-
Kommission UVG MTK respektive H+ und Santésuisse bezüglich des zukünftigen
Abrechnungssystems für ambulante Leistungen beigelegt werden, wie es auch der
Bundesrat und die SGK-NR gefordert hatten. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Bundesrat
keines der beiden Tarifprojekte bewilligt. Anschliessend machten sich die
Arbeitsgruppen an die Ausarbeitung «gemeinsamer übergeordneter
Tarifierungsgrundsätze», mit denen das «Zusammenspiel [...] zwischen ambulanten
Pauschalen und TARDOC» festgelegt werden sollte, wie FMH erklärte. 9
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Ergänzend zu den Massnahmen des ersten Massnahmenpakets schlug der Bundesrat im
September 2022 in seiner Botschaft zum zweiten Massnahmenpaket zur
Kostendämpfung im Gesundheitswesen sieben Gesetzesänderungen, erneut basierend
auf dem Bericht einer Expertengruppe von 2017, vor. Mit dem Ziel, die
Kostenentwicklung in der OKP und der Prämien einzudämmen, sollten etwa Netzwerke
zur koordinierten Versorgung als eigene Leistungserbringer definiert werden und die
Kriterien für Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW) differenziert
geprüft werden können. Zwei Gesetzesänderungen betrafen neue Preismodelle mit
Rabatten und Rückerstattungen zwischen den Zulassungsinhaberinnen der Arzneimittel
und den Kostenträgerinnen und Behörden sowie die Ausnahme solcher Modelle aus
dem Recht auf Zugang zu öffentlichen Dokumenten – üblicherweise verlangen die
Zulassungsinhaberinnen Stillschweigen über die tatsächlichen Kosten und Rabatte.
Schliesslich sollten auch Referenztarife für ausserkantonale Wahlbehandlungen
festgelegt, eine Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsübermittlung geschaffen
sowie die Leistungen der Apothekerinnen und Apotheker zulasten der OKP angepasst
werden. 

Bei der Vernehmlassung, an der sich 328 Stellungnehmende, darunter alle Kantone, die
GDK, neun politische Parteien und zahlreiche Verbände oder Organisationen
beteiligten, gab es gemäss Botschaft viele kritische Äusserungen, wonach das Paket «zu
umfassend, zu wenig ausgereift und (politisch) nicht umsetzbar» sei. Insbesondere die
Leistungserbringenden, Gemeinden und Städte sowie Wirtschaftsvertretenden lehnten
es ab, Zustimmung fand es hingegen bei den Kantonen, Konsumenten- und
Patientenorganisationen, Versicherungen und bei verschiedenen politischen Parteien.
Der Bundesrat nahm aufgrund der Rückmeldungen Änderungen an einigen Regelungen
vor und strich die Verpflichtung zu einer Erstberatungsstelle – unter anderem in
Hinblick auf die Ablehnung der Managed Care-Vorlage von 2012. Zudem sollte
ursprünglich das gesamte zweite Massnahmenpaket als indirekter Gegenvorschlag zur
Kostenbremse-Initiative dienen, im Anschluss an die Vernehmlassung entschied sich
der Bundesrat jedoch, das anfänglich im zweiten Massnahmenpaket enthaltene
Kostenziel separat als indirekter Gegenvorschlag vorzulegen.

Die Aargauer Zeitung zeigte sich von der bundesrätlichen Botschaft wenig begeistert,
insbesondere in Anbetracht des grossen von Santésuisse prognostizierten
Prämienanstiegs für das Jahr 2023. Das Paket bringe «nichts Neues» und kaum
Einsparungen – zudem bestehe die Gefahr, dass das Parlament die Massnahmen
zusätzlich abschwäche. 10
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